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 Veröffentlicht am 13.07.1994

Norm

EheG §81

Rechtssatz

Bei der Abgrenzung zwischen Gebrauchsvermögen und Ersparnis kommt es auf den tatsächlichen Gebrauch an. Liegt

ein solcher - zum Unterschied von Eigentum oder Besitz als bloße Wertanlage - vor, so fällt die Sache unter den Begri7

des Gebrauchsvermögens und nicht bzw nicht auch unter den Begriff der Ersparnis.
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